
 

Versetzung (§ 25 gem. LBG – NRW) 

(1) Eine Versetzung ist die auf Dauer angelegte Übertragung eines anderen Amtes bei 
einer anderen Dienststelle bei demselben oder einem anderen Dienstherrn. 
 

(2) Beamtinnen und Beamte können in ein anderes Amt einer Laufbahn, für die sie die 
Befähigung besitzen, versetzt werden, wenn sie es beantragen oder ein dienstli-
ches Bedürfnis besteht. Eine Versetzung bedarf nicht ihrer Zustimmung, wenn 
das neue Amt zum Bereich desselben Dienstherrn gehört, derselben Laufbahn an-
gehört wie das bisherige Amt und mit mindestens demselben Endgrundgehalt ver-
bunden ist; Stellenzulagen gelten hierbei nicht als Bestandteile des Grundgehaltes. 
Vor der Versetzung ist die Beamtin oder der Beamte zu hören. 
 

(3) Aus dienstlichen Gründen können Beamtinnen oder Beamte ohne ihre Zustim-
mung in ein Amt mit demselben Endgrundgehalt auch einer anderen Laufbahn, 
auch im Bereich eines anderen Dienstherrn, versetzt werden; Stellenzulagen 
gelten hierbei nicht als Bestandteile des Grundgehaltes. § 22 bleibt unberührt. 
 

(4) Besitzen die Beamtinnen und Beamten nicht die Befähigung für die andere Lauf-
bahn, haben sie an Maßnahmen für den Erwerb der neuen Befähigung teilzuneh-
men. 
 

(5) Werden die Beamtinnen und Beamten in ein Amt eines anderen Dienstherrn ver-
setzt, wird das Beamtenverhältnis mit dem neuen Dienstherrn fortgesetzt; auf die 
beamten- und besoldungsrechtliche Stellung der Beamtinnen und Beamten fin-
den die im Bereich des neuen Dienstherrn geltenden Vorschriften Anwendung. Die 
Versetzung wird von dem abgebenden im Einvernehmen mit dem aufnehmenden 
Dienstherrn verfügt; das Einverständnis ist schriftlich zu erklären. In die Verfügung 
ist aufzunehmen, dass das Einverständnis vorliegt. 

 

11 Arbeitsplatzwechsel (gem. Richtlinien zum SGB IX) 

Soweit schwerbehinderte Menschen ihre Versetzung, Abordnung oder Umset-
zung beantragen, soll dem nach Möglichkeit entsprochen werden. Schwerbehin-
derte Menschen sollen gegen ihren Willen unter Berücksichtigung des § 164 



 

Absatz 4 SGB IX nur aus dringenden dienstlichen Gründen versetzt, abgeordnet 
oder umgesetzt werden. Dies gilt auch für jede andere wesentliche Änderung des Ar-
beitsplatzes. Vor jedem Arbeitsplatzwechsel ist nach § 178 Absatz 2 SGB IX zu verfah-
ren. Die Beteiligung der Personalvertretung nach dem Landespersonalvertretungsge-
setz beziehungsweise Landesrichter- und Staatsanwältegesetz bleibt unberührt. 


